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Normatage .

an welchem Schauspiele , Tanze , öffentliche
Belustigungen rc, in den k. k. Staaten unter -

sagt sind :

1. den ig . und 20. Februar ( Joseph II .

Sterbtag ) .
2. den 2g. Februar und i . März Leopold II .

Sterbtag ) .
3. Am Ostersonntag , so wie die Charwoche .

den 25. März wegen Maria Verkündigung .
3. Am Pfingstfeste .
6. den 2i . Junp am Frohnleichnamsfeste .
7. Am Feste Maria Geburt .

8- den i3 . November am Feste Leopoldus . *)
ig. An den drey letzten Adventtagen .
10. den 25. December am Christtage .

Ferien , Stillstände der Gerichtsstellen oder

Zage , an welchen kein Gericht gehalten wird .

Alle Sonntage und Feyertage .
Von demWeyhnachrskage an bis auf den Tag der

heiligen drey Könige .
Von dem Palmsonntage an bis auf den Ostermontag .
An den drey Bethtagen in der Kreuzwoche.
Von dem Frohnleichnamstage an bis aus den fol¬

genden Donnerstag .

I » Oesterreich als LandeSpatron von Oesterreich .



An allen öffentlichen allgemeinen Bethtagen .
Bey den Berggerichten smd nur die Sonntage ,

die Feyertage und die öffentlichen Bethtags Ferial -

tage .
A. G. O. §. 376 .
Bey Bestimmung der Fristen zur Erocution

muß der Richter auf die Ferien nach der Beschaffen-«
heit der Personen , besonders bey Landleuten aus
den Schnitt und die Weinlese Ferien nehmen .

. A. G. S. §. 283 .

B er z e i ch n iß

der Fristen , welche in rechtlichen Fallen nach

der Anleitung der A- G. D . und der A. C.

beobachtet werden muffen .

Handlungen , Verfalls »
die Fristen voraussetzen . zeit.

Acten , (alle , nicht erhobene ) w»rü - i
ber die Spräche zu Rechtskräften er-
wachsen sind , wenn sie nicht ver- I

tilgt werden sollen. ( Hof- - Decretj
vom s3. September 1785 ) . ! r, Zahr

Anmeldung einer Forderung beyj
einer Concursmasse . (?l. G. O. §.
37a und 83) . fan dem durch

Anzeige , s. Beschwerde . Idas Edict be»
AP P e lla ti 0 n vöm Tage des zuge- > stimmten Ta»

stellten Spruches . §. »62 A. ge.
G. O. 114 Tage.

Zn Mercantil - und Wechselge - j
schäften binnen j8 Tagen .
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